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Avertissement

wegen der

von Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Sachßen ?rc.
gnadigſt angeordneten

Lottertie
zu

Anlegung neuer Zucht- und Arbeits—
Hauſer.

KThro Churfurſtl. Durchl. haben bey Dero, uber alle Gegenſtande ſich
W ausbreitenden Vorſorge vor den Wohlſtand Jhrer Unterthanen, Dero hoch

ſte Aufmerkſamkeit auch darauf gerichtet, wie Sie noch mehr, als zeither
geſchehen konnen, Jhre Lande von ſchadlichen und verdachtigen Menſchen reinigen,

die Einwohner von der ſo beſchwerlichen Laſt des Bettelns befreyen, und alle in
Jhren Landen Gewerbtreibende und Reiſende gegen Landſtreicher und anderes auf
denen Straßen liegendes Geſindel, in Sicherheit ſetzen mochten. Zugleich aber
haben Hochſtdieſelben Sich durch Dero beſondere Vorſorge fur Nothleidende und
Verfuhrte gedrungen gefunden, denen wider das Betteln ſowohl bereits emanirten

Geſetzen, als ferner zu machenden ernſten Anſtalten, den erforderlichen Nachdruck nur

durch eine ſolche Einrichtung geben zu laſſen, bey welcher Dienſtloſe und Unwiſ—
ſende Arbeit und Unterricht, gefließentliche Mußigganger aber oder verdachtige

Perſonen Aufſicht und Zucht zur Beſſerung, ſo, wie Wohlthater des Armuths
Gelegenheit finden konnten, ihre Allmoſen mit mehrerm Nutzen und Seegen an—
zuwenden, als bey deren Austheilung an herumziehende und auf den Straßen lie—

gende Bettler geſchehen kann.

In dieſer Abſicht haben Jhro Churfurſtl. Durchl. auf das dießfalls
verſchiedentlich beſchehene, Jhren Landesvaterlichen Geſinnungen ſo gemaße unter—
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thanigſte Anlagen Dero getreuſten Stande, und die bey letzterm Landtage dazu ae
thanen ohnmaaßgeblichen Vorſchlage, die Anlegung mehrerer Zucht-und Ar—

beitscauſer, außer denen in Dero Landen ſchon befindlichen, gnadigſt beſchloſ—
ſen, auch bereits zu ungeſaumter Errichtung drey ſolcher Hauſer in Weißenfels,

Oſchatz und Zwickau, gemeſſenſte und werkthatige Veranſtaltung treffen laſſen.

Gleichwie aber ſamtliche hierzu benothigte Fonds aus den Churfurſtl. Caſſen
zu nehmen, die ubrigen daraus zu beſtreitenden Bedurfniſſe nicht geſtatten; hier—
nechſt Jhro Churfurſtl. Durchl. nicht nur Dero getreueſten Unterthanen die
ihnen in Anſehung des Bettel-Weſens zugedachte Erleichterung durch neue be—

ſchwerliche Auflagen zu verſchaffen, ganz abgeneigt ſind; ſondern auch die Beytra
ge derſelben zu der vorhabenden mehrern Verſorgung der Nothleidenden und Beſ—

ſerung der Ruchloſen, gerne zu einem freywilligen Werke der Menſchen-Liebe und
Chriſtlichen Mildthatigkeit machen mochten:

Alſo haben Hochſtdieſelben unter andern, nach dem ohnvorgreiflichen An—
trage Dero getreueſten Stande, eine Lotterie fur ein zu dieſem Endzwecke gar ge—

ſchicktes Mittel befunden, und dießhalb die zur Einrichtung derer neuen Zucht-und
Arbeits-Hauſer zu Dreßden gnadigſt angeordnete HauptCommiſſion mit den no—

thigen Verhaltungs-Befehlen verſehen.

Um nun dieſe Landesvaterliche, unmittelbar auf die Erleichterung der Un—
terthanen, die Beqvemlichkeit des Publici und die Sicherheit des Landes abzielende,
hochſte Intention beſtens ins Werk zu ſetzen, iſt nicht nur der Plan der Lotterie ſo

gewahlet worden, daß daran Perſonen von betrachtlichen, mittelmußigen und ge—
ringen Vermogens-Umſtanden, auf einmahl, einzeln und zu verſchiedenen mahlen,
mehr und weniger Antheil nehmen konnen; ſondern man hat auch, damit allen

Standen und Gegenden die Gelegenheit, ihren unglucklichen und hulfsbedurftigen
Mitburgern, zu ihrer eignen Erleichterung, wohl zu thun, recht nahe gebracht
werde, die Einrichtung getroffen: daß, wie gewohnlichermaaßen in mehrern Hand

lungen hieſiger Lande, ſo in denen CreyßAmtsund StadtSteuerEinnahmen, in
gleichen Gleits-Zoll-und Land-Aceis. Einnahmen, nicht weniger bey allen be—

trachtlichen Poſt-Aemtern, Lotterie-Looſe ausgegeben, Gelder angenommen,
und Gewinnſte ausgezahlt werden.
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PlanDer von Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Sachſen rc. gnadigſt angeordneten
Lotterie zu Errichtung neuer Zucht- und Arbeitshauſer.

Monathliche Ziehung nachſtehender

Gegvwinne und Pramien, gegen
16. gl. monathliche Einlage.
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General- Berechnung des Betrags ne
benſtehender Gewinne und Pramien

von allen 12. Monathen.
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Solchemnach
beſtehet dieſe Lotterie in aoooo. Looſen, und 4gooo. Gewinnſten, nebſt 72. Pramien, welche in 12.

gleichen monathlichen Ziehungen gezogen werden.Nummern gegen 4000. Gewinnſte und 6. Pramien gezogen. Die
2) Alle  h den 4000ionat e werNummern kommen jedesmahl wieder in das Glucksrad, und konnen alſo in den folgenden Ziehun

gen wieder gewinnen. 3) Die



51— z) Die Einlage iſt zu jebder Monathlichen Ziehung 16. gl. auf das ganze Jahr 8. Thaler, in Churfurſtl.

Sachſ. Conventionsſorten, jedoch nicht unter Groſchen, immaaßen die Gewinnſte auch alſo ausge
zahlet werden. Mit dieſer Einlage, an 16. gl. kann man alle Monathe die Hauptaewinnſte

e
an gooo. z000. 15oo. und 1000. Thaler erhalten, der vielen Mittel-und kleinen Gewinnſte, von

14
welchen der geringſte 32 mal ſo viel, als die Einlage betragt, nicht zu gedenken.

T 1 4) Die Direction der Lotterie haben Jhro Churfurſtl. Durchl. denen Herren Vice-Ober-Conſiſtorial—

9 J Praſidenten Freyherren von Hohenthal, Geheimen Cammer-Rathen Wagnern und von Bomß—
doef, und Hof- auch Juſtitien-Rathen von Carlowitz und Schumann, als denen zur Hauptein—

58 richtung der neuen Zucht- und Arbeitshauſer verordneten Commiſſarien, gnadigſt anvertrauet.
5) Die Looſe ſind in denen Ober-Poſt- und Poſt-Aenitern, Steuer- auch Gleits-Zoll- und Land-Accis—a Einnahmen ſammtlicher Churſachſ. Lande zu haben; und ſind die Ober-Poſt-Aemter, Creyß—

J J Steuer-Einnahmen, Gleits- Zoll-auch Land-Accis-Haupt-Einnahmen zu Haupt-Collecteurs,
die Poſt-Aemter aber, Amts- und Stadt-Steuer- ingleichen die Gleits- Zoll- und Land-Accis—
Unter-Einnahmen, zu Sub-Collecteurs beſtellt. Außer dieſen haben noch angeſehene Banquiers2

2—

und Handelsleute die Haupt-Colleckion ubernommen, von welchen jedoch zur Zeit nur die Herren
fr Richter und Schedlich in hieſiger Reſidenz genannt werden konnen, die aus den ubrigen Stad—

ten aber, des nachſten, durch die Leipziger Zeitungen bekannt gemacht werden ſollen.Alle Looſe muſſen mit dem hier beygefugten Stempel bedruckt und von demjenigen Haupt-Collecteur

1 ſo wohl als Sub-Collecteur, der ſolche ausgiebt, unterſchrieben ſeyn, wenn ſie vor gultig er—

ü
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kannt werden ſollen.

Se
Deviſen konnen bey dieſer monathlichen Lotterie nicht angenommen werden, weil die Ziehungs—

a. e,
Liſten nur mit den Nummern und Gſewinnſten gedruckt werden.

8) Zwar ſtehet jedem frey, die Einlage nur auf Einen Monath, oder ſogleich auf 3. Monathe, oder

wenigſtens mehrere Monathe auf einmahl einlegt, den Vortheil, daß er der monathlichen Reno—
vation entubriget, und außer der Gefahr der Verſaumniß iſt.

9) Weil die Renovationszeit von Monath zu Monath kurz iſt, ſind die Looſe, zur Bequemlichkeit der
IJntereſſenten, auf eine Zeit von 3. Monathen eingerichtet worden, und werden ſolche nach deren
Verflutz mit neuen Looſen, von eben denſelben Nummern, verwechſelt. Wer auf 6. 9. und

12. Monathe bezahlt, bekommt reſp. 3. und J. Billets.
10) Die Looſe, von welchen langſtens 8. Tage vor jeder monathlichen Ziehung, die Einlagen nicht

entrichtet, und von denen Collecteurs quittiret ſind, ſollen fur verfallen geachtet, und ſofort an
andre uberlaſſen werden.

11) Die Miſch- und Ziehung geſchiehet allhier in Dreßden, wie gewohnlich, durch 2. WayſenKna
ben, in Gegenwart derer Herren Commiſſarien, zweyer Notarien und Zeugen, und derer Col—
lecteurs; auch iſt einem jeden, dem es gefallig, derfelben beyzuwohnen, erlaubt.

12) Die erſte Ziehung iſt auf den 3iſten Januar. 1771. feſtgeſetzt, und wird ſodann mit den Ziehungen
allezeit an dem letzten Tage jeden Monaths fortgefahren, wenn nicht ein Sonn- oder Feſt-Tag
hierinnen eine Aenderung veranlaßt, wovon man auf den Ziehungs-Liſten dem Publieco Nach—
richt geben wird.

13) Die Gewinnſte und Pramien werden jedesmahl 14. Tage nach der Ziehung von dem Collecteur,
der das Loos ausgegeben, in Churfurſtl. Sachß. Conventions-Gelde, nach Abzug 3. al. von
jedem Thaler, zur Beſtreitung der Lotterie-Koſten und zum Beſten der neu zu errichtenden Hauſer,
baar bezahlt.

14) Vermoge des zum Beſten dieſer Lotterie ertheilten Churfurſtl. Decrets wegen der Arreſt-Jmmu—
nitat, ſind die zu ſelbiger eingelegten Gelder, nicht weniger die Gewinnſte, keiner Verkummerung
unterworfen.

15) Diejenigen Looſe, welche die Sub-Collecteurs nicht unterbringen konnen, oder die nicht zu der
geſetzten Zeit renoviret worden, muſſen 8. Tage vor den Ziehungs-Termin an die Haupt-Col—
lecteurs zuruck gegeben, im letztern Falle aber die Nummer behorig angezeigt werden, wiedrigen
falls ſolche fur die Rechnung ſothaner Collecteurs gezogen werden ſollen.

16) Alle Gewinnſte, welche nach Ablauf eines halben Jahres, von der letzten Ziehung an gerechnet,
nicht abgefordert ſind, fallen der Lotterie-Caſſe anheim, und werden ſodann zum Beſten der neu
anzulegenden Zucht- und Arbeitshauſer verwendet.

Dreßden, den 24. Sept. 1770.
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